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Kleine Anfrage 
Titel:              zur Erstellung der Jahresabschlüsse  
Einreicher:  Ute Bartel, SPD- Fraktion  
 
Anfrage 

1. Welche Möglichkeiten (personelle Verstärkung, technische Ausstattung, externe Un-
terstützung o.ä.) sieht der Oberbürgermeister, die Erstellung der Jahresabschlüsse 
maßgeblich zu beschleunigen? 

 
Begründung: 
Die Kommunalaufsichtsbehörde fordert von der Hansestadt bis Jahresende die geprüften 
Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vorzulegen; andernfalls drohen haushaltsrechtliche Nach-
teile. Die Kämmerei ist aus sehr plausibel dargestellten Gründen derzeit nicht in der Lage, 
dieser Forderung rechtzeitig nachzukommen. 
 
Die jahrelangen Rückstände bei den Jahresabschlüssen bergen erhebliche Probleme und 
Risiken. So erscheint eine wirkliche Steuerung des kommunalen Finanzgebarens mangels 
aktueller Zahlen kaum möglich. Es ist deshalb dringend Abhilfe geboten, für die der Ober-
bürgermeister umgehend wirksame Maßnahmen ergreifen muss. 
 
Es antwortet: Frau Steinfurt  
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrtes Präsidium,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Bartel,  
 
Antwort: 
Mit Schreiben vom 03.07.2020 ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haus-
haltssatzung 2020 der Hansestadt Stralsund.  
Es wurde angeordnet, dass die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 bis spätestens zum 
31.12.2020 festzustellen sind.  Zur Umsetzung der Verfahrensschritte ist quartalsweise zu 
berichten.  
 
In der Berichterstattung für das IV. Quartal 2019 in Erfüllung der rechtsaufsichtlichen Anord-
nung A.2. zur Haushaltssatzung 2018/2019 vom 31.01.2020  ist der Zeitplan für die Jahres-
abschlüsse 2014 und 2015, der mit dem Rechnungsprüfungsamt/ Rechnungsprüfungsaus-
schuss seinerzeit abgestimmt worden ist, wie folgt übergeben worden:  
 

 
Das war die Zielstellung und damit wäre die rechtsaufsichtliche Anordnung umsetzbar gewe-
sen.  
 
In den folgenden Berichterstattungen zum I. und II. Quartal 2020 wurde auf den Zeitverzug  
in der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 hingewiesen. Infolge der Allgemeinverfügung 



der Landesregierung zum Besuch von Schulen, Einrichtungen der Kindertagesförderung und 
der Kindertagespflege zur Eindämmung der Atemwegerkrankung COVID- 19/Übertragung 
von SARS-CoV-2 ab dem 16. März 2020 und der weiteren Gesetze und Verordnungen zur 
CORONA- Eindämmung stand auch die Verwaltung vor großen Herausforderungen, um den 
Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten.    
Gerade die Absicherung der Kinderbetreuung bei geschlossenen Schulen und Kindereinrich-
tungen führte zu Arbeitszeiteinbußen zur Erfüllung der Aufgabenstellungen.  
Auch die Nichtbesetzung von Planstellen sowie durch einen Mitarbeiterwechsel konnten Zei-
tanteile nicht für Jahresabschlussarbeiten genutzt werden.  
So entstand ein dreimonatiger Zeitverlust zur Aufstellung des Jahresabschlusse 2014 von alt 
30.04.2020 auf neu 29.07.2020.  
Durch die notwendigen Zuarbeiten im Prüfprozess zum Jahresabschluss 2014 und die Kor-
rektur des Jahresabschlusses 2014 mit Stand vom 27.10.2020 aufgrund der Prüfungsfest-
stellungen sind aktuell Zeitanteile der MitarbeiterInnen der Abteilung Geschäfts- und Anla-
genbuchhaltung für Tätigkeiten am Jahresabschluss 2015 verlustig gegangen.  
 
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 wird dennoch in der Sitzung der Bürger-
schaft der Hansestadt Stralsund am 03.12.2020 erwartet, somit wäre ein Teil der Anordnung 
umgesetzt.    

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2015 sind kontinuierlich, jedoch durch den bestehenden 
Zeitverzug nicht in dem geplanten Zeitrahmen fortgeführt worden.    
 
Der rechtsaufsichtlichen Anordnung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 bis spä-
testens zum 31.12.2020 kann nicht nachgekommen werden, die Verwaltung  setzt jedoch 
alles daran, die Aufstellung bis zum Jahresende 2020 vorzunehmen.  
 
Soweit erst einmal die aktuelle Situation. 
 
Was wurde nun bisher getan, um die Aufstellung der nachzuholenden Jahresabschlüsse  zu 
beschleunigen und was kann weiter getan werden?  
 
In den letzten Jahren ist die personelle Ausstattung in der Abteilung Haushalts- und Finanz-
planung zur Bearbeitung der  Städtebaulichen Sondervermögen um 2 Planstellen  und in der 
Abteilung Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung um 4 Planstellen auf insgesamt 10 Planstel-
len erweitert worden. Zwischendurch fanden  wiederum ein Mitarbeiterwechsel bzw. notwen-
dige befristete Besetzungen in der Elternzeit statt, die ein erhebliches Einarbeitungspotential 
nach sich ziehen.  Die personelle Ausstattung wird als angemessen angesehen.  Es 
geht jetzt vielmehr darum, die MitarbeiterInnen stets zu motivieren, ihre Arbeitsleistungen 
anzuerkennen  und eine Mitarbeiterbindung  aufzubauen, um langfristig mit einem konstan-
ten Mitarbeiterstamm zu agieren.  
 
Im Januar 2020 lief ein 9- monatiger Kompaktlehrgang des Studieninstituts M-V  mit dem 
Titel „Kommunaler Bilanzbuchhalter“ als erweitertes Inhouse- Seminar, speziell für die neuen 
MitarbeiterInnen des Kämmereiamtes, an.  Zunächst gelten zwar die dafür eingesetzten Zei-
tanteile als verloren für die Jahresabschlussarbeiten, jedoch wird der künftige Zugewinn an 
Fähigkeiten und Fertigkeiten dies in Quantität und Qualität bei den nächsten Jahresab-
schlüssen ausgleichen.  
 
Im Rahmen eines Mentorenprogramms mit Vertretern anderer Kämmereien fanden Unter-
stützungsleistungen zu bestimmten Problemstellungen statt. Im Ergebnis eines Abschluss-
gesprächs der Mentoren mit dem Oberbürgermeister sind strukturelle Veränderungen  im 
Kämmereiamt verfügt worden, um durch eine effektivere Arbeitsorganisation die Aufstellung 
der Jahresabschlüsse weiter zu befördern.   
 



Die Schaffung einer neuen Planstelle zur Anwendungsbetreuung unserer Software und de-
ren Besetzung  Ende Januar 2020  führt zu einem effektiveren Handeln bei diesbezüglichen 
Problemstellungen und zur Vorbereitung von Dienstleistungstagen der externen Sachver-
ständigen und für die Organisation von Schulungsmaßnahmen unserer Software.  
Die technische Ausstattung unserer Arbeitsplätze entspricht den objektiven und sub-
jektiven Erfordernissen.  
 
Zur weiteren Beförderung der Nachholung der Jahresabschlüsse hat der Oberbürgermeister  
Kontakt zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hergestellt. In einem ersten Gespräch 
am 05.02.2020 sollte herausgestellt werden, ob und wie die Jahresabschlussarbeiten zur 
Nachholung der ausstehenden Jahresabschlüsse beschleunigt werden können, um den ge-
setzeskonformen Zustand schneller herbeizuführen.  
Das Ende Februar zugegangene schriftliche Vertragsangebot, welches sich auch auf die 
Optimierung der Umsatzbesteuerung nach § 2b UStG bezog, wurde unsererseits geprüft und 
als nicht zielführend abgewogen. Da nicht gesichert nachgewiesen werden konnte, ob und 
schon gar nicht wie eine Beschleunigung zur Aufstellung der Jahresabschlüsse gewährleistet 
werden kann, wurde von dem Angebot Abstand genommen. Es konnten von den Vertretern 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch keine Referenzgemeinden zu der genannten Auf-
gabenstellung nachgewiesen werden. Auch nach Abwägung von Aufwand/ Kosten und Er-
gebnis bestätigte sich, dass keine Beauftragung für den Bereich Jahresabschlüsse erfolgen 
sollte. Diesem Abwägungsergebnis ist von Seiten des Oberbürgermeisters gefolgt und das 
Vertragsangebot nicht angenommen worden.  
 
Externer Sachverstand wird seit langem für die Haushaltsplanungen und die Jahresab-
schlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen in Anspruch genommen.  
 
Zurückliegende Jahresabschlüsse zu bearbeiten ist komplex, vielschichtig und oftmals  
einhergehend mit unvorhersehbaren Problemstellungen. Denen müssen wir uns als Verwal-
tung stellen. Das nimmt uns niemand ab.  
Durch die zuvor genannten Maßnahmen, die durch den Oberbürgermeister ggf. sogar initiiert 
und immer mitgetragen wurden,  erfolgte bereits eine Beschleunigung der Nachholung, wenn 
man die Zeiträume zur Aufstellung der vergangenen vier Jahresabschlüsse  vergleicht und 
die Auswirkungen aus den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona- Pandemie ausblen-
det.   
 
Zur Beförderung der nachzuholenden Jahresabschlüsse geht es nunmehr darum, dass 
- da die Klärung und Verarbeitung komplexer Geschäftsvorfälle, die zudem noch vergangene  
  Zeiträume betreffen, sehr zeitintensiv sind und von daher strukturell angegangen werden  
  müssen, 
- die Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt intensiviert wird,  
- die Zusammenarbeit mit den Fachämtern qualifiziert werden muss, ggf. durch Projektarbeit,   
- die Organisation der Buchhaltung in Teilschritten für ein effektiveres, modernes Arbeiten  
  umzustellen ist sowie 
- die notwendigen Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens in Kraft  
  gesetzt werden.   
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
Gisela Steinfurt 

  


